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Errichtung von Solaranlagen auf oder an Gebäuden 

Anlage: Beschluss des OVG NRW vom 20.09.2010 - Az.: 7 B 985/10   

 

 

Mit dem Beschluss des OVG NRW vom 20.09.2010 – Az.: 7 B 985/10 - 

wird bestätigt, dass eine gewerblich betriebene Solaranlage eine ge-

nehmigungspflichtige Nutzungsänderung eines im Außenbereich privile-

gierten Gebäudes darstellen kann. In dem vom OVG NRW zu entschei-

denden Fall waren die Dachflächen einer bislang privilegiert genutzten 

Reithalle mit Fotovoltaikmodulen überzogen worden. Der erzeugte 

Strom wurde nicht in dem landwirtschaftlichen Betrieb selbst ge-

nutzt, sondern gegen ein monatliches Entgelt in das Netz eines Ener-

gieversorgers eingespeist. Eine solche Nutzungsänderung des Träger-

gebäudes sei nicht von der Genehmigungsfreistellung des § 65 Abs. 1 

Nr. 44 BauO NRW erfasst.  

 

1. 

Die Ausführungen des OVG geben derzeit keinen Anlass, die Vorschrift 

über genehmigungsfreie Vorhaben neu zu fassen.  Die oberste Bauauf-

sichtsbehörde geht weiterhin davon aus, dass eine Änderung der Nut-

zung einer baulichen Anlage dann nicht vorliegt, wenn die größere 

Menge des dort erzeugten Stroms für den Betrieb der baulichen Anlage 

selbst genutzt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Photovoltaik-
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Anlage zunächst den gesamten Strom ins öffentliche Netz einspeist und 

sodann der eigene Bedarf aus dem öffentlichen Netz gedeckt wird. Es 

kommt vielmehr einzig auf die Differenz zwischen der gesamt erzeugten 

Strommenge und dem Energieeigenbedarf an. Liegt diese Differenz un-

ter 50%, so liegt keine Nutzungsänderung vor. Es ist auch unerheblich, 

ob aus Fördergesichtspunkten oder steuerlichen Gründen ein Gewerbe 

angemeldet wurde. Aufgrund der dargestellten Berechnungsweise kann 

davon ausgegangen werden, dass die genehmigungsfrei angebrachten 

Solarenergieanlagen in der Regel nicht eine genehmigungspflichtige 

Nutzungsänderung zur Folge hatten. Die unteren Bauaufsichtsbehörden 

haben daher keine Veranlassung, von sich aus zu überprüfen, ob auf-

grund der Installation genehmigungsfreier Solarenergieanlagen mögli-

cherweise eine Nutzungsänderung des jeweils betroffenen Gebäudes 

eingetreten ist. 

 

2. 

Das OVG NRW stellt in seinem Beschluss weiterhin klar, dass eine sich 

dem privilegierten Betrieb nicht zu- und unterordnende Anlage nicht von 

der privilegierten Nutzung mitgezogen wird und somit als neu hinzutre-

tende selbständige gewerbliche Nutzung einer planungsrechtlichen 

Neubewertung unterliegt. In Anlehnung an die Rechtsprechung des 

BVerwG zu Windkraftanlagen (vgl. die grundlegende Entscheidung im  

Urt. v. 16.06.1994 - 4 C 20.93 - zu Windkraftanlagen und deren funktio-

nale Zuordnung durch überwiegende Eigennutzung des erzeugten 

Stroms in einer landwirtschaftlichen Hofstelle) muss der überwiegende 

Teil der erzeugten Energie der privilegierten Hauptnutzung zugute 

kommen, d.h. mehr als 50 % des zu erwartenden Energieertrages von 

der bedienten Hauptnutzung verbraucht werden. Dabei wird das Ver-

hältnis des jeweiligen Strombedarfs zur Menge der eingespeisten Ener-

gie betrachtet. 
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Bei einem geringeren Eigenverbrauch hat die baurechtliche  Prüfung auf 

der Grundlage des § 35 Abs. 2 BauGB zu erfolgen. Ein Widerspruch zur 

Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ im Flächennutzungsplan liegt 

nach erneuter Überprüfung bei der Anbringung solarer Dachflächenan-

lagen auf bestehenden, zulässigerweise errichteten Gebäuden mangels 

zusätzlicher Versiegelung in der Regel nicht vor. Ob der öffentliche Be-

lang des Landschaftsbildes bzw. der natürlichen Eigenart der Land-

schaft beeinträchtigt ist, bedarf unter Betrachtung der konkreten Land-

schaft und Lage des fraglichen Vorhabens der Prüfung im Einzelfall.  

 

Es wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Anlagen auf Wohn-

gebäuden Energie im Regelfall überwiegend für den Eigenbedarf produ-

zieren und somit als untergeordnete Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 

in allen Gebieten zulässig sind. Ein nachträgliches Baugenehmigungs-

verfahren ist in diesen Fällen daher nicht erforderlich. 

 

Übersteigt der Anteil der Energie, der ins öffentliche Netz eingespeist 

wird, rechnerisch den Anteil des Eigenverbrauchs, können Fotovoltaik-

anlagen als nicht störende Gewerbebetriebe ohne Liefer-/Mitarbeiter- 

oder Kundenverkehr, ohne betriebliche Emissionen oder sonstige Stö-

rungen des Umfelds in Wohngebieten ggf. im Wege der Befreiung (WR) 

oder der Ausnahme (WA) zugelassen werden.  

 

Im Auftrag 

gez. Rüdiger Stallberg 


